
Weiter/Fortbildung

Physiotherapeut – 
Ausbildung für 
Hörgeschädigte

Die Physiotherapie ist in ihren Ur-
sprüngen so alt wie die Medizin. 
Ständig haben sich dieser Beruf und 
seine Methoden weiterentwickelt. 
Zahlreiche Therapiemethoden und 
damit neue Einsatzmöglichkeiten 
sind dazu gekommen. 

Aus der heutigen Medizin ist er als 
unverzichtbarer Bestandteil der 
Gesundheitsversorgung nicht mehr 
wegzudenken. Das BFW Mainz bildet 
ab Oktober 2009 Hörgeschädigte in 
eigenen Gruppen zu Physiotherapeu-
ten aus.

Ausbildung 
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Physiotherapeut – 
Ausbildung für 
Hörgeschädigte

Ausbildung

Der Beruf Physiotherapeut ist ein 
moderner Gesundheitsfachberuf 
mit vielfältigen Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt.

Inhalt der Ausbildung:
Die Ausbildung besteht aus einem 
theoretisch-praktischen Teil im schu-
lischen Unterricht und einer prakti-
schen Ausbildung am Patienten.
Die Ausbildung am Patienten fi ndet in 
mit uns kooperierenden Krankenhäu-
sern, Rehazentren und Praxen statt.

Der Fächerkanon der schulischen 
Ausbildung umfasst:
 Anatomie 
 Physiologie 
 Allgemeine und spezielle 

 Krankheitslehre
 Physiotherapeutische Behandlung  

 von Erkrankungen und Verletzungen
 Techniken der Behandlung  
 Bewegungserziehung 

 und Bewegungslehre
 Psychologie und Kommunikation
 und vieles mehr

Besonderheiten: 
Im BFW Mainz werden blinde, seh-
behinderte, hörgeschädigte und 
sehende Menschen in der Ausbildung 
gemeinsam unterrichtet. 

Durch den integrativen Aspekt fi ndet 
sich der Schüler schneller und besser 
im Berufsalltag zurecht. Die Integrati-
on in den Arbeitsmarkt wird zusätzlich 
durch die Vermittlung von Schlüssel-
kompetenzen, Gesundheitskompeten-
zen sowie viele weitere Maßnahmen 
unterstützt.

Ausstattung der Schule:
Die Unterrichtsräume sind mit Induk-
tionsschleifen ausgerüstet und schall-
gehemmt. Die Schüler werden für den 
Unterricht mit Notebooks und den not-
wendigen Lernmitteln ausgestattet.

Vorraussetzung für die Ausbildung:
Realschulabschluss, Berufsfachschul-
abschluss oder Abitur 
Alter: mindestens 18 Jahre


